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Edrctal - Vorladungen.

1. Der Schäfer Conrqd Weinreich und dessen Schwester,
Margarethe, des Heinrich Jacob! Witwe dahier,
 haben, als Präsumtiverben des mit nach Rußland
marschirten Christian Siebert, Sohn des verstorbenen
Heinrich Siebert und dessen gleichfalls verstorbenen
Ehefrau, Anne Marie, geb. Weinreich, um Aus
händigung dessen unter Curatel stehenden Vermögens
gebeten. Es werden deshalb der Abwesende, so wie
Alle und Jede, welche an dessen Vermögen nähere
Anftrrüchezu haben vermeinen, hierdurch edictaliter
citirt, sich im Termin den 12. September 1821,
Vormittags um 9 Uhr, zum Empfang des Vermö
gens und resp. zur Geltendmachung ihrer Ansprüche
vordem hiesigen Amte so gewiß zu melden, als sonst
dem Gesuch der Geschwister Weinreich gefügt werden
wird. Naumburg, am 18. Junii 1821

Kurfürstl. Hessisches Juftitz-Amt. Heuser.
2. Auf den bei hiesigem Amte geschehenen Antrag des

Ackermanns Henrich Meyer zu Niedermöllrich, wird
dessen als ehemaliger Westfälischer Soldat aus
Spanien noch nicht zurückgekommener Bruder Jo
hannes Meyer von Niedermöllrich, so wie jeder seiner
etwaigen näheren Erben oder wer sonst sich etwa zu

dessen,, unter bisheriger Curatel gestandenen Ver
mögens-Nachlaß für berechtigt hält, hierdurch edic-
taiiter aufgefordert, sich in dem ein für allemal auf
den 16. Octobcr bestimmten Termin, Morgens 9 Uhr,
dahier bei Amt zu melden und rücksichtlich diesen
Nachlaß in Empfang zu nehmen, so wie die Ansprüche
darauf in rechtlicher Maße vorzubringen und zu
begründen, oder widrigenfalls zu gewärtigen, daß
jenem Eingangs genannten Henrich Meyer solcher

Nachlaß ohne weitern Anstand und ohne Caution,
ordnungsvorschriftlich werde verabfolgt werden.

Felsberg, am 20. Julii 1821.
Kurf. Hess. Amt daselbst. Ungewitter:

In fidem cop. Casselmann.

3 . Die Gebrüder Johann George und Ludwig Buchenau,
 von Nesselröden, hiesigen Kurfürstlichen Amtes , sind
Ersterer als Garde-Chasseur und Letzterer alsMus-
queticr beim dritten Westfälischen Linie«-Regiment
mit nach Rußland marschirt und nicht zurückgekehrt;
beide werden daher, auf Instanz ihrer beiden zu
rückgelassenen Geschwister, Michael und Dorothee
Buchenau, hiermit edictaliter vorgeladen, in ter-
mino de» 20. September so gewiß auf hiesiger
Amtsstube zu erscheinen, und sich mit Letzteren wegen
des unbedeutenden, verschuldeten elterlichen Nach
lasses auseinander zu setzen, als widrigenfalls der
selbe, nach der Verordnung vom 6. Julii 1816,
ohne Caution wird verabfolgt werden.

Netra, am 14. Julii 1821.
Kurf. Hess. Amt daselbst. - Henkel.

4. Die Gebrüder Henrich und Paul Steinbach, von
Haiucbach, welche aus dem Feldzug der Westfäli
schen Armee nach Rußland nicht zurückgekehrt, auch
von ihrem Leben und Aufenthalte nicht das Ge
ringste haben hören lassen, haben ein Vermögen von
384Rthir.4Alb. I^Hlr. hinterlassen. Die Schwester
dieser Soldaten, Anne Catharine, Henrich Gleims
uxor zu Obercllenbach, hat bei hiesigem Amte auf
Verabfolgung des hinterlassenen Vermögens ange
tragen, und es werden daher alle diejenigen, welche
Erb- oder sonstige Ansprüche an demselben zu haben
vermeinen, aufgefordert, den 10. October d. I. so
gewiß auf hiesigem Amte zu erscheinen und ihre
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